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Alte Hansestadt Lemgo 
 
471 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 27 

01.19 „Lagesche Straße – Studentisches Woh-
nen“ 
- Beschluss über die Aufstellung eines vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

- Beschluss über die Erweiterung des Gel-
tungsbereichs 

- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Vertreter öffentlicher Belange 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
02.07.2013 folgenden Beschluss gefasst hat:  
 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo beschließt gemäß den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 27 
01.19 „Lagesche Straße – Studentenwohnen“. Es sollen 
die Vorschriften des § 13a BauGB über das beschleunigte 
Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung an-
gewandt werden mit der Ergänzung, dass eine frühzeitige 
Beteiligung durchgeführt wird. 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 235 und 154 der 
Flur 63, Gemarkung Lemgo, und ist aus dem der Drucksa-
che 104/2013 beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.“  
 
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo in 
seiner öffentlichen Sitzung am 15.10.2013 folgenden Be-
schluss gefasst:  
 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 27 01.19 „Lagesche Straße – Studentisches Wohnen“  
 
a) den Geltungsbereich um die Flurstücke 217, 10, 172 

und 171 der Flur 63, Gemarkung Lemgo, zu erweitern. 
Der Geltungsbereich ist aus den Eintragungen im Be-
bauungsplan ersichtlich.  

 
b) die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) und die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.“ 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) findet statt durch öf-
fentlichen Aushang der Planunterlagen im  
 
Zeitraum 06.11.2013 bis einschl. 06.12.2013 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-
Nr. 203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
sowie montags bis donnerstags von 14.00 bis 
16.00 Uhr bzw. donnerstags bis 17.00 Uhr. 
 
 
 

 
Während dieser Frist kann sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen unterrichten. Es besteht Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung.  
Stellungnahmen zum Entwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 61 27 01.19 „Lagesche Straße – 
Studentisches Wohnen“ können schriftlich an die Alte Han-
sestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Stadtplanung, 32655 
Lemgo, oder zur Niederschrift in der Abteilung Stadtpla-
nung, Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, gerichtet wer-
den. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 61 27 01.19 „Lagesche Straße – Stu-
dentisches Wohnen“ unter  
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php  
im Internet eingesehen werden. Auch dort kann online eine 
Stellungnahme abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 61 27 01.19 „Lagesche Straße – Studenti-
sches Wohnen“ umfasst das Flurstück 235 in der Gemar-
kung Lemgo Flur 63 mit einer Fläche von ca. 4.770 m². Die 
Flurstücke 10, 172, 171, 154 und 217 in der Gemarkung 
Lemgo Flur 63 wurden in den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen B-Plans mit einbezogen, so dass eine Ge-
samtfläche von 13.500 m² beplant wird. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:  
- Artenschutzgutachten des Büros Kortemeier Brok-

mann Landschaftsarchitekten GmbH, Herford, vom 
10.10.2013 

- Schalltechnische Untersuchung der DEKRA Automobil 
GmbH, Bielefeld, vom 14.10.2013 

 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 61 27 01.19 
„Lagesche Straße – Studentisches Wohnen“ wird gemäß 
§ 30 Baugesetzbuch Mindestfestsetzungen über die Art 
und das Maß baulicher Nutzung, die überbaubaren Grund-
stücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
02.07.2013 über die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 61 27 01.19 „Lagesche Straße – 
Studentisches Wohnen“ sowie der Beschluss vom 
15.10.2013 über die Erweiterung des Geltungsbereiches 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit 
der Verordnung über die Veröffentlichung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – Bekanntm-
VO) öffentlich bekannt gemacht.  
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Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
02.07.2013 über die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 61 27 01.19 „Lagesche Straße – 
Studentisches Wohnen“ sowie des Beschlusses vom 
15.10.2013 über die Erweiterung des Geltungsbereiches. 
 
Lemgo, den 16.10.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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472 Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB „Lütt-

feld“ 
a) Beschluss über die Aufstellung einer Er-

gänzungssatzung 
b) Beschluss über die Behörden- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 15.10.2013 folgendes beschlossen:  
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt,  
a) für den Bereich „Lüttfeld“ eine Satzung gemäß § 34 

Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen, 
b) die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

und die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durchzuführen.“ 

 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 34 
Abs. 6, § 13 Abs. 2 Nr. 2, § 3 Abs.  2 BauGB in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht, dass der o. g. Ent-
wurf der “Ergänzungssatzung gem. § 34 (4) Nr. 3 BauGB 
Lüttfeld “ in der Zeit vom 
 
06.11.2013 bis einschl. 06.12.2013 
 
im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 – 38, Abteilung 
Stadtplanung, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 203 
montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie mon-
tags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. don-
nerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme öf-
fentlich ausliegt. 
 
Der Geltungsbereich der “Ergänzungssatzung gem. § 34 
(4) Nr. 3 BauGB Lüttfeld“ umfasst Teile der Flurstücke 152, 
153 und Teile der Flurstücke 295 und 63 der Flur 59 der 
Gemarkung Lemgo und wird wie folgt begrenzt: 
- im Süden von der Straße Lüttfeld, 
- im Westen vom Verlauf der planfestgestellten Bunsen-

straße, 
- im Norden von einer Linie im Mittel von etwa 36 m pa-

rallel zur Straße „Lüttfeld“, 
- im Osten von der Grenze des Flurstücks 67, Flur 1 der 

Gemarkung Brake. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit in der Abteilung Stadtplanung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der “Ergänzungssatzung gem. § 34 (4) Nr. 3 BauGB Lütt-
feld“ unterrichten und sich während der Auslegungsfrist zu 
den Inhalten der Planung äußern.  
 
Äußerungen sind schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, 
Der Bürgermeister, Bereich Stadtplanung, 32655 Lemgo, 
oder zur Niederschrift in der Abteilung Stadtplanung, 
Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, vorzubringen. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt blei-
ben. 
 
 
 
 

 
Zusätzlich kann der Entwurf der “Ergänzungssatzung gem. 
§ 34 (4) Nr. 3 BauGB Lüttfeld“ unter  
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php 
im Internet eingesehen werden. Auch dort kann eine Stel-
lungnahme abgegeben werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
15.10.2013 über die Aufstellung einer „Ergänzungssatzung 
gem. § 34 (4) Nr. 3 BauGB Lüttfeld “ wird hiermit gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 52 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
15.10.2013 über die Aufstellung einer “Ergänzungssatzung 
gem. § 34 (4) Nr. 3 BauGB Lüttfeld“. 
 
Lemgo, den 16.10.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Landesverband Lippe 
 
473 35. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der 

Verbandsversammlung in der 15. Wahlperiode 
des Landesverbandes Lippe 

 
Die 35. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der 
Verbandsversammlung in der 15. Wahlperiode des Lan-
desverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 30.10.2013, 09:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband Lippe - Schloss Brake - 

Schlossstr. 18, 32657 Lemgo, 
Sitzungssaal 

 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte 
 
 A. Nichtöffentlicher Teil – Beginn 9:00 Uhr 
 
1. Personalangelegenheit 
  
 B. Öffentlicher Teil – Beginn 16:00 Uhr 
  
 2.   Niederschrift über die 34. Sitzung der Verbands-

versammlung - öffentlicher Teil - in der 15. Wahlpe-
riode der Verbandsversammlung am 18.09.2013 

  
 3.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
  
 4.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 5.   Einbringung der Haushaltssatzung des Landesver-

bandes Lippe für das Haushaltsjahr 2014 
  

C. Nichtöffentlicher Teil 
 

 6.   Niederschrift über die 34. Sitzung der Verbands-
versammlung - nichtöffentlicher Teil - in der 15. 
Wahlperiode der Verbandsversammlung am 
18.09.2013 

  
 7.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
  
 8.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 9.   Haushaltsangelegenheit 
  
 10.   Beteiligungsangelegenheit 
 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


